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1. Aufgabenstellung

Die Firma juwi GmbH beabsichtigt, nördlich der Ortsgemeinde Land­

kern 4 Windenergieanlagen zu errichten und zu betreiben. In einer 

schalltechnischen Immissionsprognose sind die zu erwartenden Ge­

räuschimmissionen gemäß den Kriterien der TA Lärm an den nächstge­

legenen Wohnhäusern zu ermitteln und zu beurteilen.

Sollte die Untersuchung zeigen, dass ggf. Überschreitungen der Immis­

sionsrichtwerte nicht auszuschließen sind, so werden geeignete 
schallmindernde Maßnahmen aufgezeigt.

- - 138

2. Grundlagen

2.1 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse

Die 4 Windenergieanlagen sollen nördlich der Ortsgemeinde Landkern 

errichtet werden. Die Abstände zu den geplanten Standorten betragen 

ca. 800 m bis ca. 1 600 m. Weitere Wohnhäuser im Außenbereich 

(Siedlung „Meilenstein“, Aussiedlerhof „Waldhof“, Aussiedlerhof „Ro­
senhof“) befinden sich im Nordwesten und östlich in einem Abstand von 

ca. 450 m bis ca. 1 000 m. Aufgrund der gegebenen Topografie ist da­

von auszugehen, dass die Windenergieanlagen weitgehend frei einge­

sehen werden können. Lediglich von den Wohngebäuden in der Sied­
lung „Meilenstein“ sind aufgrund vorgelagerter Nebengebäude teils Ab­
schirmungen vorhanden.
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Einen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten vermittelt auch der 

Lageplan im Anhang 1 zum Gutachten.

2.2 Anlagenbeschreibung

Beabsichtigt ist es, 4 Windenergieanlagen der Firma Enercon vom Typ 

E66/18.70 mit einer Nabenhöhe von 98 m, einem Rotordurchmesser 

von 70 m und mit einer Nennleistung von 1 800 kW zu errichten. 
Zwischenzeitlich wurde dieser Anlagentyp insoweit weiterentwickelt, 

dass durch einen neuen Generatortyp bei sonst gleichen Abmaßen eine 

Nennleistung von 2 000 kW produziert werden kann (Typbezeichnung: 
E66/20.70).

2.3 Nutzungszeiten

Bei der Immissionsprognose wird unterstellt, dass die geplanten Anla­

gen kontinuierlich über die gesamte Tages- und Nachtzeit betrieben 
werden. Somit ist aus schalltechnischer Sicht vor allem die un­

günstigste Nutzungssituation zur Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr und 
hier die „lauteste“ Nachtstunde zu berücksichtigen.

2.4 Verwendete Unterlagen

2.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen

- Topografische Karte, Maßstab 1 : 25 000

- Auszüge aus dem Katasterplan, Maßstab 1 : 5 000 und 1:2 000 
Koordinaten der WEA
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2.4.2 Eigene Unterlagen

Tagungsunterlagen Kötter Consult Engineers 

Auszug aus den Messberichten und Datenblättern einzeln vermes­

sener Anlagen

Schreiben: Empfehlungen des Arbeitskreises „Geräusche von 
Windenergieanlagen“ der Immissionsschutzbehörden und Messin­

stitute, Juni 1998 

- TA Lärm

„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“

Kommentar, Verfasser: Klaus Hansmann

2.4.3 Richtlinien, Normen und Erlasse

Technische Richtlinie für Windenergieanlagen 

Herausgeber: Fördergesellschaft für Windenergie e.V.

- DIN ISO 9613-2

„Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“

- TA Lärm
„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“

2.5 Anforderungen

Nach Rücksprache mit der Verbandsgemeindeverwaltung in Kaisers­

esch besteht für die Wohngebiete am nördlichen Ortsrand von Land­

kern jeweils ein rechtskräftiger Bebauungsplan. Diese Bebauungspläne 

weisen für das östlich gelegene Wohngebiet ein allgemeines Wohnge­

biet (WA) und für die westlich vorhandenen Wohnhäuser ein Dorfgebiet 

(MD) aus.
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Die Aussiedlerhöfe sowie die Siedlung „Meilenstein“ befinden sich im 

unüberplanten Außenbereich. Bezüglich der Einstufung konnte durch 

die Verbandsgemeinde keine Aussage getroffen werden. Nach Kom­

mentaren zur TA Lärm und einem Urteil des OVG in Nordrhein- 

Westfalen kann für „privilegiertes Wohnen“ im Außenbereich von der 

Einstufung vergleichbar eines Mischgebietes bzw. Dorfgebietes ausge­
gangen werden.

Die TA Lärm gibt f für og. Nutzungseinstufungen folgende Immissions­
richtwerte an:

Mischqebiet (MIVDorfqebiet (MD):

tags 60 dB(A)

nachts 45 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA):

tags 55 dB(A)

nachts 40 dB(A)

Diese sollen 0,5 m vor dem, vom Lärm, am stärksten betroffenen 

Wohnungsfenster nicht überschritten werden. Ferner soll vermieden 

werden, dass einzelne Pegelspitzen den Tagesimmissionsrichtwert um 

mehr als 30 dB(A) und den Nachtimmissionsrichtwerl: um mehr als 
20 dB(A) überschreiten.



2.6 Berechnungsgrundlagen

!

2.6.1 Berechnung der Geräuschimmissionen

Gemäß der DIN ISO 9613-2 berechnet sich der äquivalente A- 

bewertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind nach folgender Glei­
chung:

l-AT (DW) — Lw Dc - A|jjv — Aatm Agr Abar - Amjsc

Dabei ist:

Lw

Dc -

Adiv

Schalleistungspegel einer Punktschallquelle in Dezibel (A) 
Richtwirkungskorrektur in Dezibel 

die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 
(siehe 7.1 der DIN ISO 9613-2);

Aatm die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption (siehe 7.2 
der DIN ISO 9613-2);

Agr die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts (siehe 7.3 
der DIN ISO 9613-2);

Abar die Dämpfung aufgrund von Abschirmung (siehe 7.4 
der DIN ISO 9613-2)

Amisc - die Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 
(siehe Anhang A der DIN ISO 9613-2)

Die Berechnungen nach obiger Gleichung können zum Einen in den 8 

Oktavbändern mit Bandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz erfolgen. 

Zum Anderen, insbesondere, wenn die Geräusche keine bestimmenden 

hoch- bzw. tieffrequenten Anteile aufweisen, kann die Berechnung auch 

für eine Mittenfrequenz von 500 Hz durchgeführt werden.

V-
l
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Sind mehrere Punktschallquellen vorhanden, so wird der jeweilige äqui­

valente A-bewertete Dauerschalldruckpegel nach obiger Gleichung ok­

tavmäßig bzw. mit einer Mittenfrequenz berechnet und dann die einzel­
nen Werte energetisch addiert.

Aus dem äquivalenten A-bewerteten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind 

Lat (DW) errechnet sich unter Berücksichtigung der nachstehenden 

Beziehung der A-bewertete Langzeitmittelungspegel Lat(LT);

Lat(LT) = LAT(DW)-Cmet

Cmet entspricht dem meteorologischen Korrekturmaß gemäß dem Ab­
schnitt 8 der DIN ISO 9613-2.

Die Immissionsberechnung erfolgte durch das Rechenprogramm 
"SOUNDPLAN", Version 6.1, entwickelt vom Ingenieurbüro Braunstein 
und Berndt, Stuttgart, auf einem Personal-Computer (PC).
Die Berechnung mit "SOUNDPLAN" steht mit dem og. Berechnungsver­
fahren im Einklang.

Das Programm beruht auf einem Sektorverfahren. Ausgehend von den 
jeweiligen Immissionsorten werden Suchstrahlen ausgesandt, der Ab­
standswinkel der Suchstrahlen kann frei gewählt werden. Mittels Such­
routinen wird überprüft, ob sich in den jeweiligen Sektoren Linienschall­
quellen, Beugungskanten und Reflexionskanten befinden. Die Schnitt­
punkte werden gespeichert, so daß anhand der Schnittgeometrie eine 
genaue Berechnung des zugehörigen Teilschallpegels erfolgen kann. 
Bei der Existenz reflektierender Flächen wird sowohl der Schallweg des 
reflektierenden Schalls als auch der Schallweg über das Hindernis hin­
weg verfolgt.
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Die eingegebenen Koordinaten können über ein Plottbild kontrolliert ^ 4 
werden.

Dies sind beispielsweise:

Straßenachsen,
Beugungskanten (Lärmschutzwände und -wälle, Einschnitts­
böschungen, Gebäude, Geländeerhebungen etc.), 
reflektierende Flächen,
Bewuchs etc.

Mit dem oben beschriebenen Rechenprogramm "SOUNDPLAN" ist 
auch die Erstellung von Rasterlärmkarten (RLK) möglich.

Zur Erstellung dieser Karten sind sowohl die Vorgehensweise als auch 
der Rechenformalismus die gleichen wie zuvor beschrieben.

Für die Rasterlärmkarten werden zusätzlich nur das zu untersuchende 
Gebiet, die Rastergröße und die zu berücksichtigende Immissionshöhe 
definiert. Die Ausgabe der Rasterlärmkarten besteht aus Plottbildern, in 
denen die Flächen des Untersuchungsgebietes gestaffelt nach Immis­
sionspegelklassen (Isolinien) farblich dargestellt werden.

2.7 Beurteilungsgrundlagen

Nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes- 
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 erfolgt die Beurteilung eines 
Geräusches bei nicht genehmigungsbedürftigen bzw. genehmigungs­

bedürftigen Anlagen anhand eines sog. Beurteilungspegels. Dieser be­

rücksichtigt die auftretenden Schallpegel, die Einwirkzeit, die Tageszeit 

des Auftretens und besondere Geräuschmerkmale (z.B. Töne).



'S

Das Einwirken des vorhandenen Geräusches auf den Menschen wird 

dem Einwirken eines konstanten Geräusches während des gesamten 
Bezugszeitraumes gleichgesetzt.

Zur Bestimmung des Beurteilungspegels wird die tatsächliche Ge­

räuscheinwirkung (Wirkpegel) während des Tages auf einen Bezugs­

zeitraum von 16 Stunden (06.00 bis 22.00 Uhr) und zur Nachtzeit 

(22.00 bis 06.00 Uhr) auf eine volle Stunde („lauteste Nachtstunde“ z.B.
01.00 bis 02.00 Uhr) bezogen.

Treten in einem Geräusch Einzeltöne und Informationshaltigkeit deut­

lich hörbar hervor, dann sind in den Zeitabschnitten, in denen die Ein­

zeltöne bzw. Informationshaltigkeiten auftreten, dem maßgebenden 
Wirkpegel von 3 dB(A) bzw. 6 dB(A) hinzuzurechnen.

Die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelten Beurteilungs­

pegel sollen bestimmte Immissionsrichtwerte, die in der TA Lärm, Ab­

schnitt 6.1 festgelegt sind, nicht überschreiten.

Zur Berücksichtigung der erhöhten Störwirkung von Geräuschen wird 

ein Zuschlag von 6 dB(A) für folgende Teilzeiten berücksichtigt:

An Werktagen 06.00 - 07.00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen
20.00 - 22.00 Uhr

06.00- 09.00 Uhr

13.00- 15.00 Uhr

20.00-22.00 Uhr

Die Berücksichtigung des Zuschlages von 6 dB(A) gilt nur für Wohn-, 

Kleinsiedlungs- und Kurgebiete; jedoch nicht für Kern-, Dorf-, Misch-, 

Gewerbe- und Industriegebiete.
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Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte, 
wie sie in Abschnitt 6.1 der TA Lärm aufgeführt sind, am Tage um nicht 

mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) über­
schreiten.

2.8 Ausgangsdaten für die Berechnung

Für die geplanten Windenergieanlagen der Firma Enercon vom Typ 

E66/18.70 liegt eine Zusammenfassung der 3 bisher durchgeführten 

Vermessungen gemäß der FGW-Richtlinie sowie einzelne Messberich­

te vor. Hiernach wird für den og. Anlagentyp eine Schalleistung von 

Lw = 103 dB(A) bei Referenzbedingungen (Windgeschwindigkeiten von 

10 m/s in 10 m Höhe bzw. 95 % der Anlagennennleistung) angegeben. 

Als Standardabweichung wurde ein Wert von 0,2 dB(A) bei Referenz­

bedingungen ermittelt. Aufgrund dieser geringen Standardab­

weichungen der 3 Vermessungen wurde bei der späteren Bewertung 

der Berechnungsergebnisse auf einen Sicherheitszuschlag verzichtet.

Hinsichtlich immissionsrelevanter Ton- und Impulshaltigkeit wurden in 
den Messberichten keine Zuschläge aufgeführt.

Auszüge aus dem Messbericht bzw. Datenblätter der Firma Enercon 
sind dem Anhang 2 zum Gutachten zu entnehmen.

Für den neuen Anlagentyp E66/20.70 wird durch die Firma Enercon 

eine Schalleistung von Lw = 103 dB(A) garantiert (Anlage ist vergleich­
bar mit dem Typ E66/18.70).
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Zur Tonhaltigkeit ist anzumerken, dass entsprechend dem Stand der 

Technik Geräuschimmissionen von neueren Windenergieanlagen nicht 
einzeltonhaltig sein sollten.

Bezüglich tieffrequenter Geräusche bzw. Infraschall sind in Anlehnung 

an Veröffentlichungen bei den vorliegenden Abständen bisher noch 

keine messbaren gesundheitsschädlichen Geräuschanteile festgestellt 

worden.

3. Immissionsberechnunq

Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen wurden mittels PC und der 

Software „SOUNDPLAN“ ein digitales Geländemodell erstellt Dieses 

Modell berücksichtigt alle für die Schallausbreitung wichtigen topo­

grafischen Gegebenheiten. Die Immissionsberechnung wurde für die 

nächstgelegene Wohnbebauung der angrenzenden Ortschaften und 

Wohnhäuser im Außenbereich durchgeführt (Obergeschosse). Diese 

Immissionsorte sind nachstehend aufgeführt und im Lageplan im An­

hang 1 zum Gutachten gekennzeichnet.

Tabelle 1
IP
1.1

Bezeichnung IP
Wohnhaus am nordöstlichen Ortsrand von 
Landkern

Nutzungseinstufung

WA

1.2 Wohnhaus am nördlichen Ortsrand von 
Landkern MD

2.1 Wohnhaus in der Siedlung „Meilenstein“ MI/MD
2.2 Wohnhaus in der Siedlung „Meilenstein“ MI/MD
3 Wohnhaus, Aussiedlerhof „Waldhof“ MI/MD
4 Wohnhaus, Aussiedlerhof „Rosenhof“ MI/MD
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Unter Beachtung eines Zuschlages von 6 dB für die Tageszeit mit er­

höhter Empfindlichkeit an Sonn- und Feiertagen von 06.00 bis

09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr für WA-Gebiete 

gemäß der TA Lärm berechnen sich folgende Beurteilungspegel an den 

og. Aufpunkten bei kontinuierlichem Betrieb aller Anlagen:

Tabelle 2
IP

1.1

Bezeichnung IP

Wohnhaus am nordöstlichen Orts­
rand von Landkern

Beurteilun 
in d 

Tag*

38

gspegel Lr 
B(A)
| Nacht

34

Immission 
in dE 

Tag

55

srichtwert
3(A)

Nacht

40

1.2 Wohnhaus am nördlichen Ortsrand
von Landkern 39 36 60 45

2.1 Wohnhaus in der Siedlung
„Meilenstein“ 43 43 60 45

2.2 Wohnhaus in der Siedlung 
„Meilenstein“ 42 42 60 45

3 Wohnhaus, Aussiedlerhof „Waldhof 40 40 60 45
4 Wohnhaus, Aussiedlerhof „Rosen-

hof 38 38 60 45

Die detaillierte Ausbreitungsberechnung kann auch dem Anhang 3 zum 
Gutachten entnommen werden.

Neben der punktuellen Berechnung für die ungünstigst gelegenen 

Wohnhäuser erfolgte für einen größeren Untersuchungsbereich auch 

eine flächenhafte Berechnung für das 1. Obergeschoß. Die Berech­

nungsergebnisse sind in der Rasterlärmkarte im Anhang 4 farblich mit 
Isolinien im 2 dB-Abstand wiedergegeben.

Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, werden an allen ungünstigst 

gelegenen Wohnhäusern die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte 

sowohl zur Tages- als auch zur Nachtzeit unterschritten.



Zu den ermittelten Beurteilungspegeln für die aus schalltechnischer 

Sicht ungünstigste Nachtzeit ist anzumerken, dass mit Ausnahme der 

Siedlung „Meilenstein“ und Aussiedlerhof „Waldhof“ das Irrelevanzkri­

terium der TA Lärm (Unterschreitung des Immissionsrichtwertes 

> 6 dB(A) erfüllt wird. D.h. für die weiteren Immissionspunkte ist zu 

prüfen, ob ggf. eine relevante gewerbliche Geräuschvorbelastung in der 

Nachtzeit vorliegt, welche dann mit der hier berechneten Geräuschsi­
tuation zu überlagern wäre.

Wie eine Ortsbegehung ergab, ist jedoch eine solche relevante Ge­
räuschvorbelastung zur Nachtzeit nicht zu erwarten.

D.h. die geplanten Windenergieanlagen können die geltenden Nacht­
immissionsrichtwerte voll ausschöpfen.

Da durch die geplanten 4 Windenergieanlagen der Nachtimmissions­

richtwert an der Siedlung „Meilenstein“ nur um ca. 2 dB unterschritten 

wird und aufgrund von Unwägbarkeiten (z.B. Inversionswetterlagen) 

auch höhere Immissionspegel nicht auszuschließen sind, sollte nach 
Errichtung der WEA die Einhaltung des Nachtimmissionsrichtwertes 

messtechnisch überprüft werden. Gegebenenfalls müssten einzelne 

Anlagen zur Nachtzeit bei Mitwindbedingungen schalloptimiert betrie­
ben oder im ungünstigsten Fall abgeschaltet werden.

Sollte bei der Planung der leistungsstärkere Anlagentyp (E66/20.70) 

den Vorzug erhalten, so ist sicherzustellen, dass dieser Anlagentyp den 

im Gutachten zugrunde gelegten Schalleistungspegel nicht überschrei­

tet bzw. es gilt ebenfalls die o.a. Empfehlung bezüglich der Abnahme­
messung.



4. Zusammenfassung

Die Firma juwi beabsichtigt, 4 Windenergieanlagen nördlich der Orts­

gemeinde Landkern zu errichten und zu betreiben. In einer schalltech­

nischen Immissionsprognose sollen die zu erwartenden Geräusch­

immissionen an der nächstgelegenen Wohnbebauung von Landkern 

und den angrenzenden Aussiedlerhöfen nach den Kriterien der 

TA Lärm ermittelt und beurteilt werden.

Bei den geplanten Anlagen handelt es sich um Anlagen der Firma 

Enercon vom Typ E66/18.70 oder alternativ hierzu den neuen Anlagen­

typ mit einem größeren Generator vom Typ E66/20.70 mit sonst 
gleichen baulichen Abmaßen.

Die schalltechnische Immissionsprognose ergab an den Wohnhäusern 
am nördlichen Ortsrand von Landkern und an den Aussiedlerhöfen (s. 

Kennzeichnung, Lageplan, Anhang 1), dass die jeweils geltenden 

Tages- und Nachtimmissionsrichtwerte unterschritten werden (s. Ab­
schnitt 3, Anhang 3 und 4). Zur Tageszeit und teilweise zur Nachtzeit 

wird auch das Irrelevanzkriterium der TA Lärm (Unterschreitung des 

Immissionsrichtwertes um > 6 dB(A)) erfüllt. Eine Ortsbegehung ergab, 

dass bezüglich der aus schalltechnischer Sicht ungünstigen Nachtzeit 

eine relevante Geräuschvorbelastunq nicht zu erwarten ist, so dass die 

Immissionsrichtwerte von dem Planungsvorhaben voll ausgeschöpft 
werden können.



Bezüglich der Siedlung „Meilenstein“ im Außenbereich zeigen die Be­

rechnungsergebnisse, dass dort der geltende Nachtimmissionsrichtwert 

nur um 2 dB unterschritten wird. Da aufgrund von Unwägbarkeiten (z.B. 

Inversionswetterlagen) auch höhere Immissionspegel nicht auszu­

schließen sind, sollte nach Errichtung der geplanten Anlagen durch eine 

Abnahmemessung die Einhaltung des Nachtimmissionsrichtwertes an 

diesen Wohnhäusern geprüft werden. Gegebenenfalls müssten einzel­

ne Windenergieanlagen zur Nachtzeit bei Mitwindbedingungen schall­

optimiert betrieben oder ganz abgeschaltet werden.

Sollte statt dem Anlagentyp E66/18.70 der Anlagentyp E66/20.70 mit 

einem größeren Generator eingesetzt werden, ist sicherzustellen, dass 

dieser Anlagentyp die im Gutachten zugrunde gelegte Schalleistung 

einhält bzw. die geltenden Immissionsrichtwerte nicht überschreitet 
(Abnahmemessung erforderlich; s.o.).

Buchholz, 16.01.2004

uJS/ereldiater Sachverständiaer Sachverständiger

M. Wons





Anhang 2. 1

ENERCON ENERCON 3
GmbH
DcMfcxnpS TeU 04941/927-0
26805 Aurtch F»C 04941 / 927-109

WLm Schalleistungspegel E-66/18.70 1 v. -r

Die Schalleistungspegel der ENERCON E-66 mit 1.800kW Nennleistung 
und 70m Rotordurchmesser werden wie folgt angegeben;

Vermessener
Schalleistungspegel und Tonhaltigkeitszuschlag für 95% 

Nennleistung nach FGW-Richtlinie

ENERCON
Garantie

Anzahl 1. Vermessung 2. Vermessung 3. Vermessung
Garantierter

Schalleistungspegel
und

Tonhaltigkeitszuschlag 
für 95% Nennleistung 
nach FGW-Richtlinie

WEA E-66/18.70 mit 65m NH E-66/18.70 mit 98m NH E-66/18.70 mit 86m NH

Institut WINDTEST KWK
KÖTTER Consulting 

Engineers
KÖTTER Consulting 

Engineers

Bericht
WT1618/00 

vom 21.12.2000
KÖTTER 25716-1.001 

vom 30.11.2001
KÖTTER 26207-1.001 

vom 28.05.2002

65m NH 102,7 dB(A) OdB 103,0dB(A) OdB 103,0dB(A) OdB 103,0 dB(A) 0-1 dB

86m NH 102,7dB(A) OdB 103,0 dB(A) OdB 103,0 dB(A) OdB 103,0 dB(A) 0-1 dB

98m NH 102,7 dB(A) OdB 103,0dB(A) OdB 103,0 dB(A) OdB 103,0 dB(A) 0-1 dB

114m NH 102,7dB(A) OdB 103,0dB(A) OdB 103,0dB(A) OdB 103,0 dB(A) 0-1 dB

1 Die Schalleistungspegelvermessungen, sowie die Ermittlung der Tonhaltigkeit und der 
' Impulshaltigkeit wurden entsprechend den FGW-Richtlinien (Technische Richtlinien für 

Windenergieanlagen, Revision 13. Stand 01.01.2000, Hamburg, Fördergesellschaft Windenergie 
eV TeilT Bestimmung der Schallemissionswerte), basierend auf der DIN EN61400-11 
(Windenergieanlagen, Teil 11: Geräuschimmissionen) mit Stand Febmar 2000 durchgeführt. Die 
Bestimmung der Impulshaltigkeit entspricht DIN 45645 (TI, «Einheitliche Ermittlung des 
Beurteilungspegels für Geräuschimmissionen“, Stand Juli ^ 1996). Zur Feststellung der 
Tonhaltigkeit wurde entsprechend der Technischen Richtlinie nach DIN 45681 (Entwurf, 
„Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermittlung eines Tonzuschlages für die 
Beurteilung von Geräuschimmissionen“, Stand Januar 1992) verfahren.

2. Der Schalleistungspegel für 95% der Nennleistung bezieht sich nach FGW-Rlchtlinie auf die 
Referenzwindgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe.

3 Aus den drei vorliegenden Meßberichten (WT1618/00, KCE 25716-1.001 und KCE 26207-1.001) 
lassen sich folgende energetische Mittelwerte bilden: Für den Schalleistungspegel ergibt sich ein 
Wert von Lwa. 95% Nenn.« MM = 102,9dB(A). In bezug auf die Standardabweichung wurde ein 
Wert von S95% Nennleistung, Mittel - 0,2db(A) ermittelt.

4 Umqerechnete Schalleistungspegelwerte für die genannten Nabenhöhen ergeben sich als 
Berechnung aus den Vermessungen der E-66/18.70 der jeweils vermessenen Nabenhöhe.

5 ENERCON Anlagen gewährleisten bei ordnungsgemäßer Wartung aufgrund ihres 
verschleißfreien Konzeptes und ihrer variablen Betriebsführung, daß vorgegebene Schallwerte 
während der gesamten Lebensdauer eingehalten werden.

S-tab E66-1800-70 3 Messungen Rev.: 1.0 Erstellt von; S. Meinen, Juli 2002
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; u..i
MiUM

KOTTER
CONSULTING ENGINEERS

1

Teil i: Bestimmung der SchaUemisäidhswer^^-^r^':;;
Rev. 13 vom 01.Januar;2000 (HerausgebehFard^esell^^.Vyül^energfe ^V. Rplowslra^ 41-43. D-22083 Haniburgj

Auszug aus dem Prüfbericht Nr.: Nr.: 26207-1.001
zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ Enercon E-66/18.70 in Hückeswagen

Anlagenherstelien

Seriennummen 
WEA-Standort (ca.):

Rotorblattherstellen 

Rotorblaltyp:
, 3latteinstellwinkel: 
r ARotorblatlanzahl:

Rotordrehzahlbereich:

Enercon GmbH 

70494
42499 Hückeswagen 
GKRW 25.92.350 
GK HW 56.67.312

T»ln>l.gj£tJvC ^
Enercon
Enercon 
Variabel 
3
8-22 U/min

Nennleistung (Generator);
Rotordurchmesser: 
Nabenhöhe über Grund: 
Turmbauart:

Leistungsregelung:

1800 kW 
70m 
86m
kon. Rohr + Sockel 

Blattverstellung

Getriebeherstellen entfällt
Typenbezeichnung Getriebe: entfällt
Geheratorherstellen Enercon
Typenbezeichnung Generaton E-66/18.70, Ringbauweise 
Generatomenndrehzahl: 8-22 U/min

Prüfbericht zur Leistunqskunre: Leislungskutvenmessung DEWl-PV 0002-05-F. Deutsches Windenergie-Institut GmbH

Referenzpunkt

Standardisierte
Windgeschwindigkeit

in 10 m Höhe

Schallemissions-
Parameter

Bemerl<ungen

Schalleistungs-Pegel LWa,p

8 ms"’
Oms"1

101,4 dB(A)
103.0 dB(^)

Tonzuschlag für den 
Nahbereich Ktn

8 ms*1
9 ms'1

OdB ■
OdB

Impulszuschlag für den 
Nahbereich. Km

8 ms'1
9 ms'1

OdB
OdB

Terz-Schalleislunasoegel Referenzpunkt v« = 9.0 ms'1 In dB(A) entspechen.95% der Nennleistung 1tier 1710 kW

Frequenz 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500

59,4 62,1 67,6 71,1 74,8 78,4 88,4 92,4 87,4 89,3 93,5 89.8 90,2 91,5 91,1 90,4

Frequenz 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000

91.4’ 90.8 91.9 91,3 89,9 88,9 84,9 •81,5 78,4 75.2 71.0 66,8 70,6 69,3 66,1 68,8

_.... - 1 " — — - - - — — — -1-1

_ - 1 " — — - -- - - — “ -1-1

- 1 “ — — - - - — — — - I -

— - 1 - — — - - -- - — — —

Dieser Aus2 
(insbesonde

Bemericun

ug aus 
re bei £

gen;

dem Prüfbericht gm nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung. Die Angaben ersetzen nicht den o.g. Prufbenctu

jchallimmissionsprognosen).

Der Abstand zwischen eingeschalteter und ausgeschalteter Windenergieanlage betrug während der Messung 

<5 dB(A) zwischen WEA an und Hinterarundgeräusch. witterungsbedingt konnten für v;o= 6 m/s und 7m/s keine

Minutenmittelwerte erfaßt v/erden.

Gemessen durch; KÖTTER Consulting Engineers 
- Rheine -

11 e 1KÖTTE
f CONSULTING ENGINEERS

Datum; 28.05.2002
Bonifaiiusstraße 400 ■ 48432 Rhein 
T^l 0 S9 71 - 97 10 0 ■ EflX-QJiL71 -Sllkh 3
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Spektren. v10 = 9,0 m/s, entsprechend 95% der Nennleistung (P- 1710 kW)

Anhang 2.3
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Anhang 2.4

Umrechnung auf andere Nabenhöhen 

WEATyp: E-66/18.70 in Hückeswagen 

Projekt-Nr.: 26207-1.001

Vtcef/ m/s 6 7 8 9 95% Nennletsl.

NH 65 m WdB(A) * * 100,9 102,7 103,0

NH 85 m WdB(A) * * 101,4 103,0

NH 86 m LwA.p/dBCA) * * 101.4 103,0

NH 98 m. WdB(A) « * 101,6 103,0

NH 114 m WdB(A) 101,9 103,0

Tabelle 1: Schalleistungspegel bei den Nabenhöhen von 65m, 85m, 86m, 98m und 114m 

* witterungssbedingt liegen keine Werte vor

Die standardisierten Windgeschwindigkeiten (auf eine Kommastelle gerundet).in 10m Höhe bei 95% 

der Nennleistung (P=1710 kW) sind in Tabelle 2 dargestellt.

vio.95% f m/s

NH 65 m 9.4
NH 85 m 9,0
NH 86 m 9.0
NH 98 m 8.9

NH 114 m 8.7
Tabelle 2: Windgeschwindigkeiten v,0.9s%für verschiedene Nabenhöhen



—Anhang 2.5

Auszug aus dem Prüfbericht Seite i
Stammblatt „Geräusche“, entsprechend den “Technischen Richtlinien 
für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte”
Rev. 14 vom 01. Juli 2003 (Herausgeber Fördergesellschaft Windenergie e. V., Stresemannplab 4. D-24103 Kiel)

Auszug aus dem Prüfbericht WICO 132SE402/01 
zur Schallemission der Windenergieanlage vom Typ NORDEX N90

7
>

Allgemeine Angaben Technische Daten (Heretellerangaben)
Anlagenherstellen

Seriennummen 

WEA-Standort (ca.):

NORDEX Energy GmbH

Bombarch 2

D-22848 NORDERSTEDT

8023

X: 5405515; Y: 5968180

Nennleistung (Generator): 

Rotordurchmesser; 

Nabenhöhe über Grund: 

Turmbauart; 

Leistungsregelung:

2300 kW 

90 m 

80 m

Stahlrohrturm

Pitch/Stall/Aktiv-Stall
Ergänzende Daten zum Rotor (Herstellerangaben) Erg. Daten zu Getriebe und Generator (Herstellerangaben}

Rotorblattherstellen 

Typenbezeichnung Blatt: 

Blatteinstellwinkel: 

Rotorblattanzahl 

Rotordrehzahlbereich:

LM Glasfiber A/S 

LM 43.8P 

Variabel 

3

9,6-16,9 U/min

Getriebeherstellen 

Typenbezeichung Getriebe: 

Generatorherstellen 

Typenbezeichung Generaton 

Generafordrehzahlbereich:

Flender

PZAB3450
Loher

AFWA-630MD-06A 

744-1310 U/mln
Prüfbericht zur Leistungskurve: -

Referenzpunkt Schaliemissions-
Parameter

Bemerkungen

Standardisierte
Windgeschwindigkeit Elektrische

in 10 m Höhe Wirkleistung

6 ms" 942 kW 101,8 dB(A)
Schalleistungs- 7 ms"1 1455 kW 102,8 dB(A)
Pegel 8 ms" 1982 kW 103.4 dB(A)
Lwaj» 8,7 ms" 2185 kW 103.6 dB(A) CD. (2)

6 ms" 942 kW 2 dB bei 162 Hz
Tonzuschlag für 7 ms" 1455 kW 2 dB bei 168 Hz
den Nahbereich 8 ms" 1982 kW 2 dB bei 168 Hz
Km 8,7 ms" 2185 kW -dB bei - Hz CD

6 ms" 942 kW OdB
Impulszuschlag 7 ms" 1455 kW OdB
für den Nahbereich 8 ms" 1982 kW OdB
Kw 8.7 ms" 2185 kW OdB (1)

Terz-Schalleistungspegel Referenzpunkt v10 = 8.7 ms in dB(A) (3)

Frequenz 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630
Lwa.p 72.6 77,1 79,5 82,4 84,8 94,0 90,1 89,0 92,1 92,1 90,1 87,9
Frequenz 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000
Lw«,p 88.6 92,3 91,6 92.3 93,9 91.1 91.5 89,7 87,1 86,0 84,7 81.2

Oktav-Schalleistungspegel Referenzpunkt v10 = 8,7 ms in dB(A) (3;

Frequenz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw*.p 82,0 94.7 95.4 95.1 95,9 97.4 94,6 89.2

Dieser Auszug aus dem Prüfbericht gilt nur in Verbindung mit der Herstellerbescheinigung vom 06.06.2003. Die Angaben ersetzen 
nicht den o. g. Prüfbericht (insbesondere bei Schallimmissionsprognosen).
Bemerkungen: (1) Der Betriebspunkt der 95%igen Nennleistung, für den der maximale Schalleistungspegel angegeben

wird, legt unter Berücksichtigung der verwendeten Leistungskurve und der Nabenhöhe der vermessenen 
WEA bei v,o= 8.7 ms'1 in 10 m ö.G..

(2)
(3)

Extrapolierter Wert.
Ermittelt aus 5-Sekunden-MitteIwerten.

Gemessen durch:
Reuterstraße 9

Datum: 03.09.03

DAP-PL-2756.00

Nach DJN HN 1SO/IEC 17025 durch die DÄP Deutsches Akkreditierungssyslem Prüfwesen GmbH akkreditiertes Prönaboratorium 
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgefuhrten Prüfverfahren.



Anhang 2.6
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Prüfbericht Nr. 26207-2

Zusammenfassung der Emissionsdaten WEA Enercon Typ E66 /18.70

Bestimmung der Schaflemissionsparameter aus mehreren Einzeimessungen

Auftfer Basis von mindestens drei Messungen nach dieser RjchUjnle besteht die Möglichkeit, die ScbatternissJonsv/erte 
eines Antagentyps gemäS flJ anzugeben, um die schatltechnische Pianungssidierheit zu erhöhen. iinüiiiiiiiii:
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Efisptveefs

25716-1 OOI

3011 2CSt

Ohne

EnertOD

E-66^S.70

KOTTER Const&ns 
Engineers

262D7 1 OC*

26.05 2002

ohne

Enereon

E-ea/ie7C

G ms 97,2 d6{/.) - - ...■■■;**

> Scha'teisftjnüS' 7 ms'’ 99,7 tiB{A) liiiiliKliiiiii — AM. --

pege! L^p
ßrro1 100,5 dB(A^ 101,6 dB(A) 101,4 dB(A) 101.2 o.e 1>5

liiliiiiiiilil 9 ms4 10? 1 dO(Al 102,9 dBCA) 103,0:dBCA}5 102,7 0.5 1.3
i 10 ms’ 102.7 dB(A) ^ 103 0 dB(A) ’1 103,0 dBfA)3 102,9 0.2 1.0
i 6 m»'1 OdB ~ •M.
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2) SS %. der-NeßnleistüPg, aber.v« b& 20 rnfs.^Äesäung uster St^dc^ndbsdlrtgungen „mk-Gerauschabsfaiid z-X- 

tdÄfK",»}* 56, dS/,dShef der FöVViR^iiHinlaj üfe Meßergebnisse ,zegeE)' jecifocii, d^ Cfie

Bemerkung®!:

Ausgestejil durch: KOXTER Consulting EngioeefS Stempev ‘M

Daturrv 26.Juni 2002

J /<)
y Y f

Uritersohrift

t1] GCNELEG7BTTF83-2-'WG4, ''Fifi8! Draft Decäötatfon of Sound Power Level ■and Tonality Values of Wind Turbtnes 2000-01“.
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ENERCON
GmbH

Q ENERCON Seite
OrertwmpS Td-04M1/B27-026605 Aireh Fac 04941 / SZ7-100 Schalleistungspegel E-66/20.70 1 v. 2

159

Die Schalleistungspegel der ENERCON E-66 mit 2.000kW Nennleistung 
und 70m Rotordurchmesser werden wie folgt angegeben:

Vermessener
Schalleistungspegel und Tonhaltigkeitszuschlag für 95% 

Nennleistung nach FGW-Richtlinie

ENERCON
Garantie

Für E-66/20.70
Anzahl 1. Vermessung 2. Vermessung 3. Vermessung

Garantierter
Schalleistungspegei

und
Tonhaltigkeitszuschlag 
für 95% Nennleistung 
nach FGW-Richtlinie

WEA E-66/18.70 mit 65m NH E-66/18.70 mit 98m NH E-66/18.70 mit 86m NH

Institut WINDTEST KWK KÖTTER Consulting 
Engineers

KÖTTER Consulting 
Engineers

Bericht WT1618/00 
vom 21.12.2000

KÖTTER 25716-1.001 
vom 30.11.2001

KÖTTER 26207 -1.001 
vom 28.05.2002

65m NH 102,7 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0-1 dB

70m NH 102,7 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0-1 dB

86m NH 102,7 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0-1 dB

98m NH 102,7 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0-1 dB

114m NH 102,7 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0 dB 103,0 dB(A) 0-1 dB

1. Die Angaben zu den Schalleistungspegel leiten sich aus drei Schallemissionsmessungen an 
verschiedenen E-66/18.70 mit 1.800kW Nennleistung und 70m Rotordurchmesser durch die 
Firmen WINDTEST Kaiser-Wilhelm-Koog GmbH, Kaiser-Wilhelm-Koog, gemäß deren 
Prüfbericht WT1618/00 vom 21.12.2000 und KÖTTER Consulting Engineers, Rheine, gemäß 
deren Prüfberichte KCE 25716-1.001 vom 30.11.2001 sowie KCE 26207-1.001 vom 28.05.2002 
ab.

2. Die Schalleistungspegelvermessungen der E-66/18.70, sowie die Ermittlung der Tonhaltigkeit 
und der Impulshaltigkeit, wurden entsprechend den FGW-Richtlinien (Technische Richtlinien für 
Windenergieanlagen, Revision 13, Stand 01.01.2000, Hamburg, Fördergesellschaft 
Windenergie e.V., TeiH: Bestimmung der Schallemissionswerte), basierend auf der DIN 
EN61400-11 (Windenergieanlagen, Teil 11: Geräuschimmissionen) mit Stand Februar 2000 
durchgeführt. Die Bestimmung der Impulshaltigkeit entspricht DIN 45645 (TI, „Einheitliche 
Ermittlung des Beurteilungspegels für Geräuschimmissionen“, Stand Juli 1996). Zur Feststellung 
der Tonhaltigkeit wurde entsprechend der Technischen Richtlinie nach DIN 45681 (Entwurf, 
„Bestimmung der Tonhaltigkeit von Geräuschen und Ermittlung eines Tonzuschlages für die 
Beurteilung von Geräuschimmissionen“, Stand Januar 1992) verfahren.

3. Der Schalleistungspegel für 95% der Nennleistung bezieht sich nach FGW-Richtlinie auf die 
Referenzwindgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Höhe.

4. Umgerechnete Schalleistungspegelwerte für die genannten Nabenhöhen ergeben sich als 
Berechnung aus den Vermessungen der E-66/18.70 der jeweils vermessenen Nabenhöhe.

S-tab E66-2000-70 Rev.: 1.2 Erstellt von: S. Meinen. Oktober 2003
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ENERCON
GmbH

Si ENERCON Seite
OrertwinpS 7^04041/827.0
2G60SAurieh Fsc 04041 / 827.108 Schalleistungspegel E-66/20.70 2 v. 2

5. ENERCON Anlagen gewährieisten bei ordnungsgemäßer Wartung aufgrund ihres 
verschleißfreien Konzeptes und ihrer variablen Betriebsführung, daß vorgegebene Schallwerte 
während der gesamten Lebensdauer eingehalten werden.

6. Zu gegebener Zeit wird eine offizielle Schallleistungspegelvermessung entsprechend den
neuesten Richtlinien durchgeführt (nach FGW-Richtlinie; Technische Richtlinie für 
Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte, Hamburg,
Fördergesellschaft Windenergie e.V., bzw. IEC 61400-11 ed-2 sowie DIN 45681 für die 
Bestimmung des Tonhaltigkeitszuschlages.) Eine Meßgenauigkeit von ±1 dB(A) entsprechend 
den Richtlinien wird dabei vorausgesetzt.

S-tab E66*2000-70 Rev.: 1.2 Erstellt von: S. Meinen, Oktober 2003



WEA Landkern .AnriÄgtu

Ausbreitungsberechnung

Name Quelltyp Lw Ko s Adiv Agr Abar Aatm Cmet Re Ls LrT LrN
I dB(A) dB ( m dB dB dB dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Name IP1.1 LandKern IRW Tan 60 dB(A) IRW Nai.ht 40 dD(A') Lrl 37.5 dB(A) LrN 33.9 dB(A)
WEA 1 Punkt 103,0 3,0 1613,6 75,1 3,8 0,0 3.1 23,9 27,5 23,9
WEA 2 Punkt 103,0 3,0 1379,0 73,8 3,8 0,0 2,7 25,8 29,4 25,8
WEA 3 Punkt 103,0 3,0 1164,0 72,3 3.4 0,0 2,2 28,0 31,7 28,0
WEA 4 Punkt 103,0 3,0 942,77 70,5 3.0 0,0 1.8 30,7 34,4 30,7
Namu IP1 2 Landkern IRW T.jg 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(Al LrT 35,8 dPfA) LrN 35,8 dB(A)
WEA 1 Punkt 103,0 3.0 1473,3 74,4 3,8 0,0 2,8 25,0 25,0 25,0
WEA 2 Punkt 103,0 3,0 1185,5 72,5 3,7 0,0 2,3 27,6 27,6 27,6
WEA 3 Punkt 103,0 3,0 987,58 70,9 3,2 0.0 1.9 30,0 30,0 30,0
WEA 4 Punkt 103,0 3.0 799,40 69,0 2,7 0,0 1.5 32,8 32,8 32,8
Name IP2.1 Sicdlunp Meilenstein IRWTag G0 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) Lrl 42,5 dB(A) LrN 42,5 dB(A)
WEA 1 Punkt 103,0 3.0 441,51 63,9 1.1 0,0 0,8 40,1 40,1 40,1
WEA 2 Punkt 103,0 3,0 465,32 64,3 1,1 3.2 0,9 36,4 36,4 36,4
WEA 3 Punkt 103,0 3,0 680,04 67,6 2.0 2,8 1.3 32,3 32,3 32,3
WEA 4 Punkt 103,0 3,0 904,86 70,1 2,7 1.9 1,7 28,9 32,2 32,2 32,2
Name IP2.2 Siedlung Meilenstein IRW Tag ö0 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 41,7 dB(A) LrN 41,7 dB{A)
WEA 1 Punkt 103,0 3,0 455,32 64,2 1.3 0.0 0.9 39,7 39,7 39,7
WEA 2 Punkt 103,0 3.0 520,98 65,3 1.6 2,7 1.0 35,4 35,4 35,4
WEA 3 Punkt 103,0 3,0 737,72 68,3 2,2 2,5 1.4 31,5 31,5 31,5
WEA 4 Punkt 103,0 3,0 963,03 70,7 2.8 1,8 1.9 28,8 28,8 28,8
Name IP3_Waldhof ÄÄ'ÜÄ IRW Tag G0 dB(Aj IRW Nacht 45 dE;(A) LrT 39,5 dB(A) LrN 39,5 dB(A)
WEA 1 Punkt 103,0 3,0 713,73 68,1 2.1 0,0 1.4 34,5 34,5 34,5
WEA 2 Punkt 103,0 3,0 823,78 69,3 2.6 0,0 1,6 32,6 32,6 32,6
WEA 3 Punkt 103,0 3,0 768,27 68,7 2.4 0,0 1.5 33,4 33,4 33,4
WEA 4 Punkt 103,0 3,0 757,99 68,6 2.6 0,0 1.5 33,3 33,3 33,3
Name IP4 Rosenhof IRWTag G0 dB(£ ) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 38,4 dB(A) LrN 38,4 dB(A)
WEA 1 Punkt 103,0 3.0 957,30 70,6 2,8 0,0 1.8 30,7 30,7 30,7
WEA 2 Punkt 103,0 3,0 942,13 70,5 3,1 0.0 1.8 30,6 30,6 30,6
WEA 3 Punkt 103,0 3.0 801,61 69,1 2,9 0,0 1,5 32,5 32,5 32,5
WEA 4 Punkt 103,0 3.0 683,67 67,7 2,4 0,0 1.3 34,6 34,6 34,6

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299

SoundPLAN 6 - 01.10.03



WEA Landkern Anhang 3.2

Ausbreitungsberechnung

162

Legende

Name Name der Quelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Emissionsort-IO
Adiv dB Mittlere Entfemungsminderung
Agr dB Mittlerer Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Einfügedämpfung
Aatm dB Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Cmet dB Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluß
Re dB(A) Reflexanteil
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
LrT dB(A) Teilbeurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Teilbeurteilungspegel Nacht
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